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RS OGH 1991/10/22 4Ob546/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Norm

GmbHG §10

Rechtssatz

Die Ersatzp/icht nach § 10 Abs 4 GmbHG soll vor allem dazu dienen, den Ausfall zu decken, den die Gesellschaft

dadurch an ihrem Stammkapital erleidet. Das Gesetz weist zwar die Ersatzp/icht aus rechtswidrigen

Gründungsvorgängen, die gegen § 10 Abs 3 GmbHG verstoßen, der (künftigen!) Gesellschaft selbst zu, will aber damit

(auch und vor allem) die Gesellschaftsgläubiger schützen.
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